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Seite 2, Erwägungsgrund 3: 

Anstatt: 

"(3) Die Anträge auf eine Ausnahmeregelung beziehen sich auf den Abzug bzw. die Erstattung 

der Mehrwertsteuer, die auf die Benutzungsgebühren für die Öresund-Festverbindung 

zwischen Dänemark und Schweden entrichtet wird. Gemäß den Mehrwertsteuer-

Bestimmungen über den Ort einer Dienstleistung im Zusammenhang mit einem 

Grundstück ist die Mehrwertsteuer auf die Benutzungsgebühr der Öresund-Festverbindung 

teils an Dänemark und teils an Schweden zu zahlen. Diese Vorschriften vereinfachen die 

Mehrwertsteuervorschriften in Bezug auf Abzug bzw. die Erstattung der Mehrwertsteuer." 

muss es heißen: 

"(3) Die Anträge auf eine Ausnahmeregelung beziehen sich auf den Abzug bzw. die Erstattung 

der Mehrwertsteuer, die auf die Benutzungsgebühren für die Öresund-Festverbindung 

zwischen Dänemark und Schweden entrichtet wird. Gemäß den Mehrwertsteuer-

Bestimmungen über den Ort einer Dienstleistung im Zusammenhang mit einem 

Grundstück ist die Mehrwertsteuer auf die Benutzungsgebühr der Öresund-Festverbindung 

teils an Dänemark und teils an Schweden zu zahlen." 
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